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frei 93. Jahrgang I Nr. 9 I September 2008

denken. libre libero
pensee. pensiero.

Freidenker-Vereinigung der Schweiz Association Suisse des Libres Penseurs Associazione Svizzera dei Liberi Pensatori

Der Europäische Gerichtshof

für Menschenrechte
hat im Juli 2008 gegen die
österreichische
Anerkennungspraxis entschieden.
In unserem Nachbarland
sind derzeit 13 Kirchen und
Religionsgesellschaften
staatlich anerkannt und
geniessen Privilegien wie
den Religionsunterricht an
öffentlichen Schulen und
das Recht, konfessionelle
Privatschulen zu errichten.
VorstufezurAnerkennung
war bisher die Eintragung
als Bekenntnisgemeinschaft

(derzeit 11 die nach
10 Jahren den Antrag auf
Anerkennung vorsieht,
wenn die Gemeinschaft
mindestens 2%o der
Bevölkerung stellt und schon seit
20 Jahren besteht.

Wieviel(e) Religion(en) verträgt die Gesellschaft?

Geklagt haben u. A. die
Zeugen Jehovas, die derzeit

allerdings auch nach
geltendem Recht kurz vor
der Anerkennung stehen.
Das Gericht in Strassburg
beurteilt beide Kriterien,
die Frist und die Grösse,
als zu rigide und deshalb
nicht vereinbar mir der
Religionsfreiheit der
Europäischen Menschenrechtskonvention.

Nach diesem Urteil wird
sich die Frage der Beziehung

Staat - Kirchen auch
für die schweizer Kantone
wieder neu stellen. Es

kann davon ausgegangen
werden, dass auch hierzulande

künftig rechtliche

Wege beschritten werden
im Namen des
Gleichbehandlungsgebotes.

In den älteren kantonalen
Verfassungen ist eine
Anerkennung von
Religionsgemeinschaften meist nicht
vorgesehen. Wo bereits
ein entsprechenderArtikel
besteht, werden nur vage
Vorgaben für die Anerkennung

gemacht.

Akzeptiert man, dass die
Anerkennung von
Verschiedenheit als eine der
Errungenschaft einer
pluralistischen, demokratischen

Gesellschaft gilt,
stellt sich immer noch die
Frage, welcher Art diese
Anerkennung sein muss:

Geht es um die deklaratorische

Anerkennung von
weltanschaulichen
Gruppierungen als Institutionen
von öffentlichem Interesse,
die aber privatrechtlich
als Vereine organisiert
bleiben, oder geht es um
die öffentlichrechtliche
Anerkennung und den
Status als Körperschaft, der
regelmässig mit Privilegien
verbunden ist?
In der Schweiz wurde
diese Diskussion letztmals
in der Waadt geführt, wo
die neue Verfassung beide
Formen der Anerkennung
kennt: die reformierte und
die katholische als
öffentlichrechtliche Landeskirchen
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